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 Veröffentlicht am 25.11.1997

Norm

AußStrG §92

AußStrG §97 A

AußStrG §97 B

EVHGB Art7 Nr15

EVHGB Art7 Nr16

HGB §138

Rechtssatz

1) Der Gesellschaftsanteil eines Erblassers, der mit dessen Ableben einem anderen Gesellschafter angewachsen ist, ist

nicht in das gemäß § 92 AußStrG zu errichtende Inventar aufzunehmen; Gegenstand der Inventur ist nur der

Ab ndungsanspruch. 2) Zur Ermittlung des Ab ndungsguthabens kommt eine Schätzung des Gesellschaftsanteils des

Erblassers im Zuge des Verlassenschaftsverfahrens nicht in Frage. Lediglich der von den überlebenden Gesellschaftern

zugestandene Auseinandersetzungsbetrag ist in das Inventar aufzunehmen; ein bestrittener Mehrbetrag ist im

Inventar anzumerken.
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